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Martin Zierke - Bürgermitglied in der Kommission 
Sanierung Limmer 
( Antrag Nr. 0235/2016 )

Eingereicht am 01.02.2016 um 10:15 Uhr.

Kommission Sanierung Limmer

Antrag von Martin Zierke - Bürgermitglied in der Ko mmission Sanierung Limmer - zur 
Weiterführung der Anwaltsplanung

Antrag

Antrag "Planung Wasserstadt Limmer - Weiterführung der Anwaltssplanung"

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die Sitzung der "Kommission Sanierung Limmer" am 2016-02-15 bitte ich 
nachfolgenden Punkt auf die Tagesordnung zu setzen:

Gemeinsamer / interfraktioneller Antrag für die Sitzung der "Kommission Sanierung 
Limmer" am 15.02.2016

"Planung Wasserstadt Limmer - Weiterführung der Anw altsplanung"

Antrag:
Die Verwaltung der Landeshauptstadt Hannover wird aufgefordert, die Anwaltsplanung für 
die Bewohnerinnen und Bewohner Limmers unbefristet fortzuführen.

Damit bei den den jeweiligen Anwaltsplanerinnen und den betroffenen Bewohnerinnen und 
Bewohnern Limmers nicht immer wieder aufs Neue Rechtsunsicherheit herrscht, soll die 
begleitende Anwaltsplanung solange unbefristet fortgesetzt werden, wie das 
Verwaltungsverfahren zur Bebauung der "Wasserstadt Limmer" andauert.

Begründung

Begründung / Erläuterung

Die Anwaltsplanung unterstützt generell die Bewohnerinnen und Bewohner Limmers im 
Planungsprozess, damit diese "auf Augenhöhe" mit der Verwaltung der LHH und dem 
Investor arbeiten können.

Die Anwaltsplanung informiert, berät und vermittelt für alle, die an der Wasserstadt 
interessiert sind bzw. die von den Auswirkungen der Planungen / Veränderungen betroffen 
sind. Sie unterstützt die Bewohnerinnen und Bewohner Limmers bei der Umsetzung eigener 
Vorstellungen zur Gestaltung der Wasserstadt Limmer.
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Derzeit geht der Planungsprozess zur Wasserstadt Limmer unvermindert weiter. So hat die 
Verwaltung der LHH z.B. angekündigt, für das Frühjahr 2016 die Bebauungspläne für den 1. 
und 2.(

A

) Bauabschnitt (nördlich und südlich der Wunstorfer Straße) vorlegen zu wollen.

Daher ist es notwendig, dass auch die entsprechend begleitende Anwaltsplanung 
unverzüglich und unbefristet fortgesetzt werden kann.

Grüne SPD CDU Linke

Mit freundlichen Grüßen

Martin Zierke

Hannover / 01.02.2016


